
Zusatzblatt  
zum Abfallkalender 2026 
 
 
 
 
Wertstoffsammelstelle Hüntwangen Öffnungszeiten 
 
Standort:  Einfahrt Wolfhagstrasse Jeden Freitag (ohne Feiertage) 17.00 – 19.00 Uhr 
 vis-à-vis Mehrzweckgebäude  Jeden 1. Samstag 10.00 – 11.00 Uhr (ohne Feiertage)  
 
 

 
Im Werkgebäude Hüntwangen stehen Container für private Kehrichtsäcke bereit. 
Diese stehen allen HüntwangerInnen zur Verfügung, welchen es zeitlich nicht möglich 
ist, ihren Kehricht am Sammeltag an den Sammelpunkt zu stellen. Die Container sind 
während den Öffnungszeiten der Wertstoffsammelstelle zugänglich.  

 
 
Grüngut: Mittwochs (gemäss Abfallkalender) 
 

  

In den Wintermonaten ist es möglich, dass das Grüngut im Behälter einfriert. Daher 
kann es sein, dass sich nach der Entleerung durch die Remondis Recycling AG (044 878 
10 32) immer noch Grüngutabfälle im Grüncontainer befinden. Wir bitten Sie deshalb, 
den Behälter am Abend vor der Leerung in einen Raum (Keller oder Garage) und ihn 
dann erst am Tag der Leerung wieder nach draussen zu stellen. Bitte beachten Sie die 
Vorgaben gemäss Abfallkalender. 

 
Häckselservice  
 
 

Das Häckseln kostet pro Anmeldung Fr. 20.00. Wenn ganze Rebberge, Baumgärten oder 
überdurchschnittlich viel Häckselgut anfällt, wird ab 15 Minuten (pro Haushalt) Fr. 5.00 
pro zusätzliche Minute verrechnet. Anmeldeschluss ist immer 1 Woche vor der Häck-
selaktion (siehe Flyer). 

 
Papiersammlung 

 
Die Papiersammlungen finden 3x jährlich statt. Die Sammlungen werden von Rafzerfel-
der-Vereinen durchgeführt. Bitte Daten im Abfallkalender sowie das Flugblatt (ca. 1 
Woche vor der Sammlung) beachten.  
 

 
Kunststoff-Sammlung 
 
 

Die Kunststoff-Sammelsäcke können während den Öffnungszeiten der Wertstoffsammel-
stelle am angegebenen Standort abgegeben werden. Bitte beachten Sie die Vorgaben 
gemäss Abfallkalender. 
 

 
 
Gratisrückgabe über SWICO- und SENS-Rücknahmestellen 
 

Die Wertstoffsammelstelle Hüntwangen ist eine lizenzierte Swico-/Sens Rücknahmestelle (nur für Ein-
wohner/innen von Hüntwangen). 



Geräte aus Bürobereich/Kommunikation (Computer, Drucker, Telefon, Unterhaltungselektronik etc.) 
können an lizenzierten SWICO-Abgabestellen kostenlos abgegeben werden. Tel. 044 445 38 10 oder 
www.swico.ch 
 
Hauhaltgross- und Kleingeräte (Kühlschränke, Waschmaschinen, Toaster etc.), Elektrowerkzeuge 
(Bohrmaschinen, Rasenmäher etc.) und elektrisch betriebenes Spielzeug können an einer zertifizierten 
SENS-Rücknahmestelle gratis abgegeben werden. Tel. 043 255 20 00 oder www.sens.ch. 
 
 
 

Weitere Informationen 
 
 

Sperrige Gegenstände / Sperrgut 
 
 

Sperrige Gegenstände wie Skis, Klaviere, Möbel und Teppiche können bei gleichzeitigem Kauf ver-
gleichbarer Ware an den Verkaufsstellen zur Entsorgung abgegeben werden und zwar unabhängig von 
der Marke. Der Handel kann dafür ein Entgelt verlangen. Ohne Neukauf besteht keine Rücknahme-
pflicht des Handels. 
 
Mit den nötigen Sperrgutmarken versehen (1 Marke pro 5 kg, max. Gewicht 25 kg) können alle brenn-
baren Materialien (Metallteile gratis in die Metallsammlung), nach Möglichkeit zerlegt (max. Länge 1.5 
m), der Hauskehrichtsammlung vom Mittwoch mitgegeben werden. Ungenügend „frankierte“ oder 
falsch „platzierte“ Gegenstände werden stehen gelassen. 
 
 

Musterbeispiele (je nach Gewicht): 

 
 

Sofa   Polsterstuhl  

pro Sitzplatz 2 Marken  pro Stuhl 3 Marken 

Tisch   Stuhl / Hocker (Metallteile entfernen)  

pro Stück 3 Marken  pro Stück 1 Marke  

Kleiderschrank zerlegt  Teppiche gerollt  

1-türig/teilig 3 Marken  Wohnzimmerteppich 3 Marken 

2-türig/teilig 6 Marken  Läufer 2 Marken 

3-türig/teilig 9 Marken  Vorlage 1 Marke 

Bettgestell   Matratze gebunden  

pro Gestell 3 Marken  pro Stück 2 Marken 

Gartenbank   Liegestuhl  

pro Sitzplatz 2 Marken  pro Stuhl 1 Marke 

Ski ohne Bindung  Leiter  

Kunststoff oder Holz                  1 Marke  pro 1.5 Meter 1 Marke 

Bettumbau/-gestell              3 Marken  Waschmittelbox (gefüllt) 1 Marke 

 
 
Bitte bedenken Sie, dass die Gegenstände nicht gewogen werden können und es im Ermessen des 
Laders liegt, ob genügend „frankiert“ wurde. Wir hoffen, Ihnen mit diesen ergänzenden Angaben die-
nen zu können, weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abfallkalender. 

 
Hüntwangen, im Dezember 2025 
 
Gemeinderatskanzlei Hüntwangen 


